
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1924/2/21 2Ob104/24
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.02.1924

Norm

JN §1 DIb1

StPO 1960 §378

Rechtssatz

Zulässigkeit des Rechtsweges für die Klage auf Feststellung des Eigentums an Gegenständen, rücksichtlich deren vom

Strafgerichte das Ediktalverfahren eingeleitet und ausgesprochen wurde, daß die Rechtmäßigkeit des Besitzes des

Beschuldigten nicht glaubwürdig sei.

Entscheidungstexte

2 Ob 104/24

Entscheidungstext OGH 21.02.1924 2 Ob 104/24

Veröff: SZ 6/77
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